Muster Betriebsvereinbarung Arbeitsschutzausschuss
zwischen der Firma XY vertreten durch den/die Vorsitzende/n der Geschäftsleitung und dem Betriebsrat
vertreten durch den/die Vorsitzende/n über die 
Aufgaben und Arbeit im Arbeitsschutzausschuss
Präambel
Die Geschäftsleitung und der Betriebsrat der [Firmenname] sind sich einig, dass der Arbeits- und Gesundheitsschutz der Beschäftigten höchste Priorität hat. Um dies zu gewährleisten, wird die Arbeit des Arbeitsschutzausschusses (ASA) durch diese Betriebsvereinbarung geregelt. 
§ 1 Geltungsbereich
Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Betriebsteile oder Standorte, die einen eigenständigen ASA haben.
§ 2 Zusammensetzung des ASA
Der ASA setzt sich wie folgt zusammen: 
· Der Arbeitgeber oder ein von ihm Beauftragter (Vorsitz)
· Zwei vom Betriebsrat bestimmte Betriebsratsmitglieder
· Betriebsarzt
· Fachkraft für Arbeitssicherheit
· Sicherheitsbeauftragte
§ 3 Aufgaben des ASA
Der ASA berät über Anliegen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung. Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere: 
· Beratung über Anliegen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung im Betrieb
· Auswertung des betrieblichen Unfallgeschehens einschließlich arbeitsbedingter Erkrankungen
· Beratung und Auswertung der Gefährdungsbeurteilungen
· Erarbeitung von Vorschlägen für betriebliche Arbeitsschutzmaßnahmen
· Erörterung von Investitionen für den betrieblichen Arbeitsschutz
· Beteiligung an der Durchführung und Auswertung regelmäßiger Betriebsbegehungen
· Beratung über die Durchführung betrieblicher Präventionsprogramme zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
· Erarbeitung von Maßnahmen für besondere Personengruppen (z.B. Auszubildende, Schwerbehinderte, ausländische Arbeitnehmer) 
· Beratung über die Einführung neuer Arbeits-verfahren entsprechend dem Stand der Technik
· Koordination von Maßnahmen zur Prävention, Ersten Hilfe, zum Brandschutz und zur betrieblichen Gesundheitsvorsorge
· Beratung über Fragen der Sicherheitsarbeit und arbeitsmedizinischen Vorsorge
· Aufstellung eines individuellen Aus- und Weiterbildungsplans für Beschäftigte im Bereich Arbeitsschutz

§ 4 Sitzungen des ASA
· Der ASA tritt mindestens einmal pro Quartal zusammen.
· Die Einladung erfolgt durch den Arbeitgeber oder seinen Beauftragten unter Mitteilung der Tagesordnung.
· Bei Bedarf können weitere Experten zu den Sitzungen eingeladen werden.
· Über jede Sitzung wird ein Protokoll angefertigt
 § 5 Beschlussfassung
· Der ASA kann Empfehlungen aussprechen, die protokolliert werden. Hierfür wird die Protokollvorlage XY genutzt. 
· Beschlüsse des ASA haben [empfehlenden / verpflichtenden] Charakter für den Arbeitgeber.
· Die Umsetzung der Empfehlungen wird in der nächsten Sitzung überprüft
§ 6 Rechte und Pflichten der ASA-Mitglieder
· Alle Mitglieder haben das Recht, Themen für die Tagesordnung vorzuschlagen.
· Die Mitglieder sind zur Verschwiegenheit über vertrauliche Informationen verpflichtet.
· Die ASA-Mitglieder erhalten die notwendige Zeit und Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben. Dazu gehört auch der Zugang zu allen relevanten Informationen, wie Unfallberichte oder Statistiken. 
§ 7 Schulungen
Die Mitglieder des ASA haben Anspruch auf regelmäßige Schulungen zu relevanten Themen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. 
§ 8 Konfliktregelung
Bei Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung dieser Betriebsvereinbarung wird eine paritätisch besetzte Kommission einberufen. 
§ 9 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Betriebsvereinbarung unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. 
§ 10 Geltungsdauer
Diese Betriebsvereinbarung tritt am [Datum] in Kraft und kann mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende gekündigt werden. Sie wirkt nach, bis eine neue Vereinbarung abgeschlossen ist. 
[Ort, Datum] [Unterschrift Arbeitgeber] [Unterschrift Betriebsratsvorsitzende/ 
